
 
 
 

      Beitragsordnung 
TSV 1894 Bäumenheim e. V. 

 

 

 

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2025 

 
 
 

 
             Jahresbeitrag      Monatsbeitrag  

 
 

Kinder bis 14. Lebensjahr     42,00 € 3,50 €  

 
Jugendliche bis 18. Lebensjahr    54,00 €  4,50 €  
 

Erwachsene       93,00 € 7,75 €  
 
Familien (siehe Anmerkungen)          162,00 €    13,50 €  

 
Schüler/Studenten/Auszubildende (auf Antrag) 54,00 € 4,50 €  
 

Rentner (mit Nachweis)     54,00 € 4,50 €  
 
Schwerbehinderte (mit Nachweis)    42,00 € 3,50 €  

 
Passive Mitglieder (Fördermitglieder)   42,00 € 3,50 €  
 
 

 

 
 
 

Beitragsfrei 
 
Ehrenmitglieder, aktive Schiedsrichter, Rentner vor 2005 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

      Beitragsordnung 
TSV 1894 Bäumenheim e. V. 

 

 

 
 

 
Anmerkungen 

 
1) Der Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich entsprechend der gültigen Satzung 

erhoben und eingezogen. 
 

2) Bei einem Vereinsbeitritt innerhalb des laufenden Jahres wird ab dem 
Folgemonat ein jeweiliger Monatsbeitrag für die restlichen Monate bis 

Jahresende fällig. 
 

3) Der verminderte Beitrag wird nur bei Vorlage eines schriftlichen Nachweises 
gewährt. 

 
4) Familie: Max. 2 Erwachsene und mind. 1 Kind unter 18 (gleiche Anschrift) 

 
5) Nichtmitglieder haben die Möglichkeit, als Gast an max. 2 Trainingseinheiten 

teilzunehmen. Ab der 3. Teilnahme ist der Vereinsbeitritt zwingend zu 

erklären (unterschriebener Aufnahmeantrag). 
 

 
 

Die Beitragsordnung wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung 
am 26.04.2024 beschlossen. 

 
Die Beitragsordnung vom 6.3.2009 ist damit ungültig.  

 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

  

 

 

 

 

 

 

Anlage: Abteilungsbeiträge 
 

 

 

 

  



 
 
 

      Beitragsordnung 
TSV 1894 Bäumenheim e. V. 

 

Anlage zur Beitragsordnung ab 1.1.2026 

 

Abteilungsbeiträge 

 

Grundsätzliches  

Der Abteilungsbeitrag ist kein Vereinsmitgliedsbeitrag. 

Der Abteilungsbeitrag ist ein Unkostenbeitrag, der von einer oder mehreren Abteilungen des 

Vereins zur Deckung zusätzlicher Abteilungskosten erhoben wird. 

Gemäß Satzung werden Abteilungsbeiträge durch die Abteilung festgelegt und die Höhe der 

Abteilungsbeiträge vom Abteilungsgremium beschlossen. 

 
 

Abteilung Fußball 

Abteilungsmitglieder Kinder/Jugendliche   10 € pro Jahr 

Abteilungsmitglieder Erwachsene    30 € pro Jahr 

 

Abteilung Karate 

Abteilungsmitglieder bis zum 14. Lebensjahr  15 € pro Jahr 

Abteilungsmitglieder ab dem 14. Lebensjahr  20 € pro Jahr 

 

 

Anmerkungen 

 

Der Abteilungsbeitrag wird erstmalig bei der Vereinsaufnahme fällig und wird darauffolgend 

zum festgelegten Zeitpunkt (gemäß Satzung) mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag 

eingezogen. 

Maßgebend ist die Abteilungsangabe auf dem Aufnahmeantrag. 

Bei Vereinsmitgliedern mit einem verminderten Vereinsbeitrag wird kein Abteilungsbeitrag 

erhoben. 


